
Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 

ES KÖNNEN AUSSCHLIEßLICH ANTRÄGE MIT VOLLSTÄNDIGEN UNTERLAGEN BEARBEITET 
WERDEN! 

ANTRÄGE IM ORIGINAL PER POST EINREICHEN 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  
- V D 23 -
Bernhard-Weiß-Str. 6
10178 Berlin

ANTRAG auf Anerkennung als QUEREINSTEIGER*IN (sonstige geeignete Personen nach § 11 Abs. 3 Nr. 3 
VOKitaFöG) in einer Tageseinrichtung für Kinder 

1. Meine Muttersprache ist deutsch
 ja
 nein  Nachweis des deutschen Sprachniveaus B2 erforderlich (TELC-, Goethe-, TestDAF- oder DSH-

Zertifikat)1 

2. Ich habe folgenden Ausbildungsgang erfolgreich absolviert und/oder besitze einschlägige
pädagogische Praxiserfahrung

 staatlich geprüfte Sozialassistentin, staatlich geprüfter Sozialassistent 
 Kindertagespflegepersonen gemäß § 43 SGB VIII mit entsprechender Tätigkeitserfahrung 
 Hebammen und Entbindungspfleger 
 Personen mit einschlägiger nachweisbarer pädagogischer Praxiserfahrung2,3, die nicht länger als 5 Jahre 

zurückliegt 

Name, Vorname (ggf. Geburtsname):.................................................................................................... 

Anschrift:..................................................................................................................................................... 

Tel.:...................................................... E-Mail:…………………………………………………………......

Dem vorstehenden Antrag sind folgende Anlagen beizufügen: 
a. Lebenslauf
b. Identifikationsnachweis (Kopie Personalausweis oder Kopie Pass mit Kopie Meldebescheinigung)
c. Kopie des Originalabschlusses (z.B. als staatlich geprüfte Sozialassistentin)
d. Nachweis über Tätigkeitserfahrung (bei Kindertagespflegepersonen u.a. Tagespflegeerlaubnis)
e. ggf. Nachweise über einschlägige pädagogische Praxiserfahrung2, 3 und sonstige Befähigungsnachweise
(z.B. Arbeitszeugnisse)
f. Sprachnachweis zu 1.
g. ggf. Einstellungsabsichtserklärung3 des Kitaträgers

1 deutsche Schul- und Berufsabschlüsse gelten ebenso als Sprachnachweis 
2 Hinweis: Bei Personen, die ausschließlich über pädagogische Praxiserfahrung verfügen, ist ein Nachweis 
über eine min. 18-monatige Beschäftigung in einer Kita zwingend erforderlich. Praktika und 
Ausbildungszeiten werden hierbei nicht berücksichtigt.  
3 Personen, die bisher im Personalleasing oder im Rahmen einer Maßnahme nach SGB II beschäftigt waren, 
benötigen eine Einstellungsabsichtserklärung des Kitaträgers.  

Berlin, den .............................................. ..................................................................... 
Unterschrift der antragstellenden Person 
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